
Bürgerhaushalt Hoyerswerda 2020

Zeit- und Maßnahmeplan 

Terminleiste Verfahren, Inhalt, Regelungen Bemerkungen 

August 2019 und 
fortlaufend 

Sitzung: 27.08.2019 

Termin: 
08.08.2019 

 Aufruf zum Bürgerhaushalt mit Informationen zum Ziel, 
Verfahren und Regelungen 

 Aufruf Bürger/innen zur Mitwirkung in der Steuergruppe 
Bürgerhaushalt 

 Beschluss Stadtrat zum Verfahrensstart des Bürger-
haushaltes 2020 

 Pressegespräch als Auftakt mit Rückblick auf den Bürger-
haushalt 2019, den Stand der Umsetzung der Einzelmaß-
nahmen, Ausblick auf den Bürgerhaushalt 2020 

 Bitte um Veröffentlichung in den Medien und um Beglei-
tung und Unterstützung des gesamten Verfahrens 

 Entwicklung eines Logos bzw. einer Plakette für den Bür-
gerhaushalt Hoyerswerda 
als Marketingmittel, zur Wiedererkennung, zur Identifika-
tion/ Kennzeichnung von Projekten und Maßnahmen als 
solche des Bürgerhaushaltes 

Empfehlung Steuergruppe 
Bürgerhaushalt an den 
Stadtrat Hoyerswerda für 
den Bürgerhaushalt 2020 

Entwicklung im Rahmen ei-
nes Schülerwettbewerbs, 
Anschreiben der geeigneten 
Schulen 

September 2019

09.-29.09.2019 

Sitzung: 24.09.2019 

 Einreichen der Vorschläge durch die Bürgerschaft 
(Stufe 1) 
bei Stadt- bzw. jeweiliger Ortsteilverwaltung 

 Beschluss Stadtrat zur Zusammensetzung der Steuer-
gruppe Bürgerhaushalt 
(6 Stadträte + 6 Bürger/innen + 3 Vertreter/ innen Stadt-
verwaltung = 15 Mitglieder) 

 Konstituierung der Steuergruppe Bürgerhaushalt 

Einreichen: Zeitraum über 3 
Wochen, per Vorschlagsfor-
mular 

Jede Fraktion benennt ein 
Mitglied. In gleicher Anzahl 
wirken Bürger/innen aus der 
Zivilgesellschaft mit. Der 
Oberbürgermeister entsen-
det drei Vertreter/innen aus 
der Stadtverwaltung. 

Oktober 2019  Prüfen der eingereichten Vorschläge durch die Stadtver-
waltung („Bürgereigenschaft“, rechtliche Prüfung, Zustän-
digkeit, Realisierbarkeit) 

 vorab bzw. parallel Bewertung der Bürgervorschläge 
durch den jeweiligen Ortschaftsrat, bevor diese mit allen 
anderen Vorschlägen das reguläre Verfahren durchlaufen 

 Vorliegen erster Ergebnisse aus dem Schülerwettbewerb 
zur Logofindung Bürgerhaushalt 

November 2019, 
Monatsende 

 Bewertung und Abstimmung der Steuergruppe Bürger-
haushalt über die Zulassung der Bürgervorschläge nach 
einem vorgegebenen Kriterienkatalog 

 Zusammenstellen aller positiv beschiedenen Vorschläge 
in einer Gesamtvorschlagsliste 



Zeit- und Maßnahmeplan Bürgerhaushalt Hoyerswerda 2020 
Fortsetzung 
 

Dezember 2019 
Sitzung: 17.12.2019 

 
 Beschluss Stadtrat zur Gesamtvorschlagsliste 

 
 Entwicklung Abstimmungsformular (Stimmzettel) 

 
 Weiterleitung der Vorschläge an Dritte zur Prüfung und 

ggf. Umsetzung, bei denen keine Zuständigkeit durch die 
Stadt Hoyerswerda besteht 

 

 

Januar 2020  Abstimmung der Bürgerschaft über die Vorschläge 
(Stufe 2) 
 

 Prüfung Bürgeramt zur Richtigkeit der Beteiligung an der 
Abstimmung („Bürgereigenschaft“) 

 

Zeitraum über 3 Wochen, 
per Stimmzettel 

Februar 2020 
 
 
 
 
 
Sitzung: 25.02.2020 

 Steuergruppe Bürgerhaushalt erstellt Abschlussliste, 
bestehend aus 6 Rankinglisten (Kernstadt und 5 Ortsteile) 
anhand der Voten für die Vorschläge unter Beachtung 
des kalkulierten Rahmens des Bürgerhaushaltes 2020 
 

 Beschluss Stadtrat zum Bürgerhaushalt 2020 und den 
damit umzusetzenden Einzelmaßnahmen 

 

 

März 2020 und fort-
laufend 

 Beginn Umsetzung der Einzelmaßnahmen (Stufe 3) 
 
- unter Zuordnung der finanziellen Mittel auf die bewirt-

schaftenden Fachämter 
- Auslösen der Aufträge zur Umsetzung der Vor-

schläge nach den allgemein rechtlichen Regeln 
durch die Fachämter 

 
 Öffentlichkeitsarbeit zum Stand der Umsetzung der Ein-

zelmaßnahmen 
 

 Berichterstattung zum Stand der Umsetzung der Einzel-
maßnahmen gegenüber der Steuergruppe, dem Stadtrat 
sowie dem Vorschlaggeber/ der Vorschlaggeberin 

 

 

Dezember 2020  Evaluation des Bürgerhaushaltes 2020 
durch Einbeziehung der Bürgerschaft, der Stadtverwal-
tung und allen anderen Beteiligten 
 

 Erstellen eines Rechenschafts- und Abschlussberichtes in 
Zusammenarbeit von Steuergruppe Bürgerhaushalt und 
Stadtverwaltung 

 

Abfrage Bürgerschaft per 
Fragebogen 

  Auswertung des Gesamtverfahrens 2018-2020, welches 
auf Mitteln des Freistaates Sachsen basiert (sog. Pau-
schalengesetz) 

 
 Vorbereitung für eine Fortführung des Bürgerhaushaltes 

als ein exemplarischer Bestandteil des städtischen Haus-
halts 

 

Mittel aus dem Pauschalen-
gesetz müssen bis zum 
31.12.2021 vollständig ver-
ausgabt sein 

 


